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	Stampfenbachstrasse 63, 8090 Zürich

Telefon 043/259 42 00
Telefax 043/259 51 18

E-Mail
bvk@bvk.zh.ch

Internet
www.bvk.ch
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	Austrittsdatum
	     
	
	     

	Versicherten-Nr. (13-stellig) 
	     

	
	     

	Arbeitgeber
	     
	
	     

	Datum
	     
	
	     


Damit wir Ihr Versicherungsverhältnis nach dem Austritt/Übertritt regeln können bitten wir Sie, uns das ausgefüllte Formular spätestens bis zum Austritt zuzustellen. Besten Dank.

Stellenwechsel in der Schweiz (Stellenantritt per ...........................................)

	neuer Arbeitgeber (Adresse)
	neue Vorsorgeeinrichtung 

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


Zahlungsverbindung der neuen Vorsorgeeinrichtung (bitte Einzahlungsschein beilegen, wenn vorhanden)
	Name der Bank
	     

	PLZ / Ort
	     

	Bankkonto-Nr.
	                                                                    BC:      

	IBAN
	     

	oder
	

	Postkonto-Nr.
	     


Keine Barauszahlung und kein neuer Arbeitgeber 
	 FORMCHECKBOX 
 Freizügigkeitskonto bei der Zürcher Kantonalbank (Telefon 044/292 41 50 für Informationen)

	 FORMCHECKBOX 
 Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice bei einer anderen Bank /
     Versicherungsgesellschaft, bei der ................................................................................
      ...............................................................................................................................................
     (Kontoeröffnungsantrag oder Antragsformular Police sind beizulegen)

	 FORMCHECKBOX 
 Weiterführung der Vorsorge bei der Stiftung Auffangeinrichtung (www.aeis.ch, 
     Telefon 041 799 75 75) Eine Aufnahmebescheinigung der Stiftung ist unbedingt beizulegen.


Die Überweisung der Freizügigkeitsleistung erfolgt in der Regel einen Monat nach Austritt aus der BVK.

Antrag auf Barauszahlung (Auszahlungsgrund)

	 FORMCHECKBOX 
 Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit und keine weitere Tätigkeit, die der obligatorischen beruflichen Vorsorge untersteht (aktuelle Bestätigung der AHV über die selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb ist beizulegen)

	 FORMCHECKBOX 
 Austrittsleistung beträgt weniger als ein Jahresbeitrag der versicherten Person

	 FORMCHECKBOX 
 Endgültiges Verlassen der Schweiz (Abmeldebestätigung der Einwohnerkontrolle und Wohnsitzbescheinigung des Auslands ist beizulegen)
Wohnsitznahme in (Land)................................................................................... 

	Effektiver Ausreisezeitpunkt (Datum).................................................................. 


	Zivilstand       FORMCHECKBOX 
 ledig             FORMCHECKBOX 
 verheiratet          FORMCHECKBOX 
 geschieden            FORMCHECKBOX 
 verwitwet            

                      FORMCHECKBOX 
 in eingetragener Partnerschaft         FORMCHECKBOX 
 aufgelöste Partnerschaft


Bei Antrag auf Barauszahlung ist durch nicht verheiratete und nicht in eingetragener Partnerschaft lebende versicherte Personen ein aktueller Personenstandsausweis einzureichen; verheiratete versicherte Personen oder in eingetragener Partnerschaft lebende versicherte Personen haben die Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners beglaubigen zu lassen.

Die Auszahlung der Freizügigkeitsleistung bei einem Wohnsitzwechsel in ein Land der EU oder der EFTA (Norwegen, Island, Liechtenstein) unterliegt aufgrund der Freizügigkeitsabkommen besonderen Bestimmungen.

Der obligatorische Anteil der Freizügigkeitsleistung (BVG-Altersguthaben) darf nicht bar ausbezahlt werden, wenn die versicherte Person die Schweiz endgültig verlässt und in einem EU- oder EFTA-Land weiter pflichtversichert ist. Der obligatorische Teil ist auf ein Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice in der Schweiz zu überweisen. Der überobligatorische Anteil kann bar ausbezahlt werden.

Untersteht die versicherte Person nicht der Pflichtversicherung im EU- oder EFTA-Land, ist die Barauszahlung der vollständigen Freizügigkeitsleistung möglich. Der Nachweis über die Nichtunterstellung unter die Pflichtversicherung ist durch die versicherte Person zu erbringen.

Zahlungsverbindung bei Barauszahlung (persönliches Konto der versicherten Person)

	Name der Bank
	     

	PLZ / Ort
	     

	Land
	     

	IBAN
	     

	SWIFT-Code (Auslandkonto)
	     

	Konto lautend auf (genau Bezeichnung):
	     

	oder
	

	Postkonto-Nr.
	     

	Konto lautend auf (genau Bezeichnung):
	     


Bei Ausreise in ein EU- oder EFTA-Land mit Antrag auf Barauszahlung – Überweisung des obligatorischen Teils des Freizügigkeitsguthabens (BVG-Altersguthaben) auf ein/e

	 FORMCHECKBOX 
 Freizügigkeitskonto bei der Zürcher Kantonalbank (Telefon 044/292 41 50 für Informationen)

	 FORMCHECKBOX 
 Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice bei einer anderen Bank /
     Versicherungsgesellschaft, bei der ................................................................................
     (Antragsformular Freizügigkeitskonto oder -police sind beizulegen)


*Adressänderung versicherte Person per:...........................................

	     

	     

	     


* Bei Antrag auf Barauszahlung infolge endgültigem Verlassen der Schweiz in jedem Fall auszufüllen.

Hinweise:

Die Freizügigkeitsleistung wird der registrierten Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers überwiesen. Wenn das nicht möglich ist, wird der Vorsorgeschutz nach Wahl des Versicherten durch Errichtung einer Freizügigkeitspolice oder eines Freizügigkeitskontos im Sinne des BVG aufrecht erhalten. 

Bleibt die Mitteilung aus, so überweist die BVK nach sechs Monaten die Austrittsleistung samt Zins der Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Dabei ist zu beachten, dass bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG Gebühren für die Errichtung, Führung und Auflösung des Kontos anfallen und die Verzinsung im Vergleich zu anderen Freizügigkeitseinrichtungen (z.B. Freizügigkeitsstiftungen bei Banken) in der Regel tiefer liegt. 

Im Falle von Arbeitslosigkeit ist die Arbeitslosenentschädigung obligatorisch gegen die Risiken Invalidität und Tod versichert.

	Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dieses Formular wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt und die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben.

Datum: ........................
Unterschrift versicherte Person: ............................................


Zustimmung Ehegatte / eingetragener Partner bei Antrag auf Barauszahlung

	Ich bin mit der Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung einverstanden

Name / Vorname:............................................................

Unterschrift Ehegatte /

Datum: ............................           eingetragener Partner:..............................................................


Beglaubigung der Unterschrift Ehegatte / eingetr. Partner durch Notariat oder Gemeinde-ammannamt  

	


Vom Arbeitgeber auszufüllen





Name und Adresse der versicherten Person





Von der versicherten Person auszufüllen und direkt der BVK zuzustellen
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